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Anrede! 

 

Ich freue mich sehr, dass Sie meiner Ein-
ladung ins Odeon so zahlreich gefolgt 

sind. Am 14. Mai 2009 haben wir im Baye-

rischen Landtag das 60-jährige Bestehen 
des Grundgesetzes gebührend gefeiert. 
Heute wollen wir in festlichem Rahmen ei-

nen außerordentlich wichtigen Aspekt der 

Verfassungsentwicklung besonders würdi-

gen, nämlich die Bedeutung des Grund-
gesetzes für die Weiterentwicklung der 

kommunalen Selbstverwaltung. Hierzu 

konnten wir Herrn Professor Dr. Steiner 
gewinnen, der uns in seinem Festvortrag 

sicherlich neue, spannende Einblicke in 

diese hochinteressante Rechtsmaterie 

geben wird. Als ehemaliger Bundesverfas-

sungsrichter wird er insbesondere auf den 

Einfluss der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichtes auf die Rechts-

fortbildung in diesem Bereich eingehen. 

Einleitende 

Worte, Anlass   

 

Historischer 

Rückblick 

Nicht ohne Selbstbewusstsein darf ich an 

dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass die 
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Bayerische Verfassung bereits am 8. De-
zember 1946, also rund zweieinhalb Jahre 

vor dem Grundgesetz, in Kraft trat und 

dass die kommunale Selbstverwaltung 
in Bayern seit jeher einen besonders ho-
hen Stellenwert einnimmt. Somit hat auch 

deren rechtliche Verankerung in Bayern 

eine lange Tradition: 

 

Schon die Gemeindeordnung von 1869 
enthielt eine ausdrückliche Anerkennung 

der kommunalen Selbstverwaltung. Die 

Bamberger Verfassung von 1919 ge-

währleistete das Selbstverwaltungsrecht 

schließlich auch verfassungsrechtlich. 

Die geltende Bayerische Verfassung ver-

leiht der kommunalen Selbstverwaltung 

weitere Konturen. Das gemeindliche 

Selbstverwaltungsrecht ist dort als institu-
tionelle Garantie ausgestaltet und vermit-

telt den Gemeinden zugleich ein grund-
rechtsähnliches Recht. Damit enthält die 

Bayerische Verfassung eine sehr starke 

Ausgestaltung der gemeindlichen Selbst-

verwaltungsgarantie. 
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Dies spiegelt sich auch in Art. 83 der 
Bayerischen Verfassung wider, der in 

vielerlei Hinsicht über Art. 28 Grundgesetz 

hinausgeht. Ich will insbesondere hervor-

heben, dass dort seit 2004 das Konnexi-
tätsprinzip verfassungsrechtlich veran-
kert ist; ein sehr wichtiger Schritt, zumal 

für eine funktionierende kommunale 

Selbstverwaltung eine ausreichende Fi-
nanzausstattung unerlässlich ist. Gerade 

hierfür haben sich die Bayerische Staats-

regierung und der Bayerische Landtag 

stets besonders eingesetzt und werden 

dies auch weiterhin tun. Die aktuellen Fi-

nanzzuweisungen des Freistaates Bayern 

im Rahmen des Konjunkturpaketes II, 
welche die Bundesmittel ergänzen, sind 

ein Beleg dafür. Die Kommunen werden 

hierdurch in die Lage versetzt, an der Stär-

kung der Konjunktur aktiv mitzuwirken.  

Konnexitäts-

prinzip,  

Finanzaus-

stattung der 

Kommunen 

 

Beteiligungs-

rechte der 

kommunalen 

Spitzenver-

bände 

Schließlich gewährleistet die Bayerische 

Verfassung Anhörungsrechte und seit 

2004 zur Umsetzung des Konnexitätsprin-

zips auch Konsultationsrechte für die 
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kommunalen Spitzenverbände. Durch 

diese Beteiligungsrechte ist sichergestellt, 

dass unsere Kommunen von Anfang an in 

alle Gesetzgebungsverfahren eingebunden 

sind, die sie berühren. Wir vertiefen damit 

noch die sehr enge Zusammenarbeit zwi-

schen Staat und kommunaler Familie, 

die sich außerordentlich bewährt hat. Dass 

die Staatsregierung die Anhörungs- und 

Konsultationsrechte sehr ernst nimmt, wird 

am Beispiel aktueller Projekte wie z.B. 

der Verwaltungsreform, deutlich, in deren 

Entwicklungsprozess die kommunalen 
Spitzenverbände von Anfang an einbe-
zogen wurden. 

 

Meine Damen und Herren, der Bayeri-
schen Staatsregierung, aber auch mir 

ganz persönlich ist es ein echtes Her-
zensanliegen, auch in Zukunft stets für ei-

ne weitere Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung einzutreten. Die meis-

ten Probleme können wir am besten direkt 

vor Ort lösen. Außerdem werden die 

Kommunen in unserer globalisierten Welt 

Weitere  

Stärkung der 

kommunalen 

Selbstverwal-

tung 
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immer wichtiger. Denn sie sind Garanten 

für Bürgernähe, soziales Miteinander 
und Transparenz. Sie sind ganz nah an 

den alltäglichen Problemen und Sorgen 

der Menschen. Somit können auf dieser 

Ebene besonders pragmatische und sach-

gerechte Lösungsansätze entwickelt und 

Entscheidungen „aus dem Elfenbeinturm 

heraus“ vermieden werden.  

 

Für die Verwirklichung des Ziels, die kom-

munale Selbstverwaltung zu stärken, war 

und ist Artikel 28 des Grundgesetzes von 

zentraler Bedeutung. Ich bin dem Bun-

desverfassungsgericht sehr dankbar, dass 

es durch seine Rechtsprechung dazu bei-

getragen hat, diese Norm mit Leben zu er-

füllen und die Rechte der Kommunen zu 

stärken. Das Grundgesetz und die Baye-
rische Verfassung garantieren den Kom-

munen gemeinsam seit 60 Jahren sehr 
weitreichende Freiheiten und Rechte. 

Die Bayerische Staatsregierung, der Baye-

rische Landtag und ich ganz persönlich 

werden dadurch täglich in dem Bestreben 

Bedeutung von

Art. 28 GG 
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bestärkt, den Kommunen eine starke 

Rechtsstellung einzuräumen.  

 

Meine Damen und Herren, ich wünsche uns 

allen einen interessanten Abend. Ich bin 

davon überzeugt, dass wir heute einige tie-
fere Einsichten in die Garantie der kom-
munalen Selbstverwaltung durch das 

Grundgesetz gewinnen werden. 

Schlussworte 

 

 

 

 


